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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
• Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
• Buch 2 - Recht der Schuldverhältnisse (§§ 241 - 853)      
• Abschnitt 2 – Gestaltung rechtsgeschäftlicher Schuldverhältnisse durch Allgemeine 

Geschäftsbedingungen (§§ 305 - 310) 

§ 305 Einbeziehung Allgemeiner Geschäftsbedingungen in den Vertrag 
 
(1) Allgemeine Geschäftsbedingungen sind alle für eine Vielzahl von Verträgen 
vorformulierten Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei (Verwender) der anderen 
Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrags stellt. Gleichgültig ist, ob die Bestimmungen 
einen äußerlich gesonderten Bestandteil des Vertrags bilden oder in die Vertragsurkunde 
selbst aufgenommen werden, welchen Umfang sie haben, in welcher Schriftart sie verfasst 
sind und welche Form der Vertrag hat. Allgemeine Geschäftsbedingungen liegen nicht vor, 
soweit die Vertragsbedingungen zwischen den Vertragsparteien im Einzelnen ausgehandelt 
sind. 
 
(2) Allgemeine Geschäftsbedingungen werden nur dann Bestandteil eines Vertrags, wenn der 
Verwender bei Vertragsschluss 

1. die andere Vertragspartei ausdrücklich oder, wenn ein ausdrücklicher Hinweis wegen 
der Art des Vertragsschlusses nur unter unverhältnismäßigen Schwierigkeiten möglich 
ist, durch deutlich sichtbaren Aushang am Orte des Vertragsschlusses auf sie hinweist 
und 

2. der anderen Vertragspartei die Möglichkeit verschafft, in zumutbarer Weise, die auch 
eine für den Verwender erkennbare körperliche Behinderung der anderen 
Vertragspartei angemessen berücksichtigt, von ihrem Inhalt Kenntnis zu nehmen, 

und wenn die andere Vertragspartei mit ihrer Geltung einverstanden ist. 

(3) Die Vertragsparteien können für eine bestimmte Art von Rechtsgeschäften die Geltung 
bestimmter Allgemeiner Geschäftsbedingungen unter Beachtung der in Absatz 2 bezeichneten 
Erfordernisse im Voraus vereinbaren.   
Quelle: http://dejure.org/gesetze/BGB/305.html 
 

§ 305a Einbeziehung in besonderen Fällen 
 
Auch ohne Einhaltung der in § 305 Abs. 2 Nr. 1 und 2 bezeichneten Erfordernisse werden 
einbezogen, wenn die andere Vertragspartei mit ihrer Geltung einverstanden ist, 

1. die mit Genehmigung der zuständigen Verkehrsbehörde oder auf Grund von 
internationalen Übereinkommen erlassenen Tarife und Ausführungsbestimmungen der 
Eisenbahnen und die nach Maßgabe des Personenbeförderungsgesetzes genehmigten 
Beförderungsbedingungen der Straßenbahnen, Obusse und Kraftfahrzeuge im 
Linienverkehr in den Beförderungsvertrag, 

2. die im Amtsblatt der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 
Post und Eisenbahnen veröffentlichten und in den Geschäftsstellen des Verwenders 
bereitgehaltenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

a. in Beförderungsverträge, die außerhalb von Geschäftsräumen durch den 
Einwurf von Postsendungen in Briefkästen abgeschlossen werden, 
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b. in Verträge über Telekommunikations-, Informations- und andere 
Dienstleistungen, die unmittelbar durch Einsatz von 
Fernkommunikationsmitteln und während der Erbringung einer 
Telekommunikationsdienstleistung in einem Mal erbracht werden, wenn die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der anderen Vertragspartei nur unter 
unverhältnismäßigen Schwierigkeiten vor dem Vertragsschluss zugänglich 
gemacht werden können. 

 
Quelle: http://dejure.org/gesetze/BGB/305a.html 
 

§ 305b Vorrang der Individualabrede 
Individuelle Vertragsabreden haben Vorrang vor Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
Quelle: http://dejure.org/gesetze/BGB/305b.html 
 

§ 305c Überraschende und mehrdeutige Klauseln 
 
(1) Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die nach den Umständen, 
insbesondere nach dem äußeren Erscheinungsbild des Vertrags, so ungewöhnlich sind, dass 
der Vertragspartner des Verwenders mit ihnen nicht zu rechnen braucht, werden nicht 
Vertragsbestandteil. 
 
(2) Zweifel bei der Auslegung Allgemeiner Geschäftsbedingungen gehen zu Lasten des 
Verwenders. 
 
Quelle: http://dejure.org/gesetze/BGB/305c.html 
 

§ 306 Rechtsfolgen bei Nichteinbeziehung und Unwirksamkeit 
 
(1) Sind Allgemeine Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nicht Vertragsbestandteil 
geworden oder unwirksam, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. 
 
(2) Soweit die Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam sind, 
richtet sich der Inhalt des Vertrags nach den gesetzlichen Vorschriften. 
 
(3) Der Vertrag ist unwirksam, wenn das Festhalten an ihm auch unter Berücksichtigung der 
nach Absatz 2 vorgesehenen Änderung eine unzumutbare Härte für eine Vertragspartei 
darstellen würde. 
Quelle: http://dejure.org/gesetze/BGB/306.html 
 

§ 306a Umgehungsverbot 
Die Vorschriften dieses Abschnitts finden auch Anwendung, wenn sie durch anderweitige 
Gestaltungen umgangen werden.  
Quelle: http://dejure.org/gesetze/BGB/306a.html 
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§ 307 Inhaltskontrolle 
(1) Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unwirksam, wenn sie den 
Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen 
benachteiligen. Eine unangemessene Benachteiligung kann sich auch daraus ergeben, dass die 
Bestimmung nicht klar und verständlich ist. 

(2) Eine unangemessene Benachteiligung ist im Zweifel anzunehmen, wenn eine Bestimmung 
1. mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung, von der abgewichen 

wird, nicht zu vereinbaren ist oder 
2. wesentliche Rechte oder Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrags ergeben, so 

einschränkt, dass die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist. 
(3) Die Absätze 1 und 2 sowie die §§ 308 und 309 gelten nur für Bestimmungen in 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, durch die von Rechtsvorschriften abweichende oder 
diese ergänzende Regelungen vereinbart werden. Andere Bestimmungen können nach Absatz 
1 Satz 2 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 1 unwirksam sein. 

Quelle: http://dejure.org/gesetze/BGB/307.html 

§ 308 Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit 
In Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist insbesondere unwirksam 

1. (Annahme- und Leistungsfrist) 

eine Bestimmung, durch die sich der Verwender unangemessen lange oder nicht hinreichend 
bestimmte Fristen für die Annahme oder Ablehnung eines Angebots oder die Erbringung 
einer Leistung vorbehält; ausgenommen hiervon ist der Vorbehalt, erst nach Ablauf der 
Widerrufs- oder Rückgabefrist nach § 355 Abs. 1 und 2 und § 356 zu leisten; 

2. (Nachfrist) 

eine Bestimmung, durch die sich der Verwender für die von ihm zu bewirkende Leistung 
abweichend von Rechtsvorschriften eine unangemessen lange oder nicht hinreichend 
bestimmte Nachfrist vorbehält; 

3. (Rücktrittsvorbehalt) 

die Vereinbarung eines Rechts des Verwenders, sich ohne sachlich gerechtfertigten und im 
Vertrag angegebenen Grund von seiner Leistungspflicht zu lösen; dies gilt nicht für 
Dauerschuldverhältnisse; 

4. (Änderungsvorbehalt) 

die Vereinbarung eines Rechts des Verwenders, die versprochene Leistung zu ändern oder 
von ihr abzuweichen, wenn nicht die Vereinbarung der Änderung oder Abweichung unter 
Berücksichtigung der Interessen des Verwenders für den anderen Vertragsteil zumutbar ist; 

5. (Fingierte Erklärungen) 

eine Bestimmung, wonach eine Erklärung des Vertragspartners des Verwenders bei 
Vornahme oder Unterlassung einer bestimmten Handlung als von ihm abgegeben oder nicht 
abgegeben gilt, es sei denn, dass 
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a) dem Vertragspartner eine angemessene Frist zur Abgabe einer ausdrücklichen 
Erklärung eingeräumt ist und 

b) der Verwender sich verpflichtet, den Vertragspartner bei Beginn der Frist auf die 
vorgesehene Bedeutung seines Verhaltens besonders hinzuweisen; 

6. (Fiktion des Zugangs) 

eine Bestimmung, die vorsieht, dass eine Erklärung des Verwenders von besonderer 
Bedeutung dem anderen Vertragsteil als zugegangen gilt; 

7. (Abwicklung von Verträgen) 

eine Bestimmung, nach der der Verwender für den Fall, dass eine Vertragspartei vom Vertrag 
zurücktritt oder den Vertrag kündigt, 

a) eine unangemessen hohe Vergütung für die Nutzung oder den Gebrauch einer Sache 
oder eines Rechts oder für erbrachte Leistungen oder 

b) einen unangemessen hohen Ersatz von Aufwendungen verlangen kann; 

8. (Nichtverfügbarkeit der Leistung) 

die nach Nummer 3 zulässige Vereinbarung eines Vorbehalts des Verwenders, sich von der 
Verpflichtung zur Erfüllung des Vertrags bei Nichtverfügbarkeit der Leistung zu lösen, wenn 
sich der Verwender nicht verpflichtet, 

a) den Vertragspartner unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit zu informieren und 

b) Gegenleistungen des Vertragspartners unverzüglich zu erstatten. 

Quelle: http://dejure.org/gesetze/BGB/308.html 

§ 309 Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit 
Auch soweit eine Abweichung von den gesetzlichen Vorschriften zulässig ist, ist in 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam 

1. (Kurzfristige Preiserhöhungen) 

eine Bestimmung, welche die Erhöhung des Entgelts für Waren oder Leistungen vorsieht, die 
innerhalb von vier Monaten nach Vertragsschluss geliefert oder erbracht werden sollen; dies 
gilt nicht bei Waren oder Leistungen, die im Rahmen von Dauerschuldverhältnissen geliefert 
oder erbracht werden; 

2. (Leistungsverweigerungsrechte) 

eine Bestimmung, durch die 

a) das Leistungsverweigerungsrecht, das dem Vertragspartner des Verwenders nach § 
320 zusteht, ausgeschlossen oder eingeschränkt wird oder 

b) ein dem Vertragspartner des Verwenders zustehendes Zurückbehaltungsrecht, soweit 
es auf demselben Vertragsverhältnis beruht, ausgeschlossen oder eingeschränkt, 
insbesondere von der Anerkennung von Mängeln durch den Verwender abhängig 
gemacht wird; 
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3. (Aufrechnungsverbot) 

eine Bestimmung, durch die dem Vertragspartner des Verwenders die Befugnis genommen 
wird, mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung aufzurechnen; 

4. (Mahnung, Fristsetzung) 

eine Bestimmung, durch die der Verwender von der gesetzlichen Obliegenheit freigestellt 
wird, den anderen Vertragsteil zu mahnen oder ihm eine Frist für die Leistung oder 
Nacherfüllung zu setzen; 

5. (Pauschalierung von Schadensersatzansprüchen) 

die Vereinbarung eines pauschalierten Anspruchs des Verwenders auf Schadensersatz oder 
Ersatz einer Wertminderung, wenn 

a) die Pauschale den in den geregelten Fällen nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu 
erwartenden Schaden oder die gewöhnlich eintretende Wertminderung übersteigt oder 

b) dem anderen Vertragsteil nicht ausdrücklich der Nachweis gestattet wird, ein Schaden 
oder eine Wertminderung sei überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger als 
die Pauschale; 

6. (Vertragsstrafe) 

eine Bestimmung, durch die dem Verwender für den Fall der Nichtabnahme oder verspäteten 
Abnahme der Leistung, des Zahlungsverzugs oder für den Fall, dass der andere Vertragsteil 
sich vom Vertrag löst, Zahlung einer Vertragsstrafe versprochen wird; 

7. (Haftungsausschluss bei Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit und bei grobem 
Verschulden) 

a) (Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit) 

ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des 
Verwenders oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen 
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen; 

b) (Grobes Verschulden) 

ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für sonstige Schäden, die auf einer grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des 
Verwenders beruhen; 

die Buchstaben a und b gelten nicht für Haftungsbeschränkungen in den nach Maßgabe des 
Personenbeförderungsgesetzes genehmigten Beförderungsbedingungen und Tarifvorschriften 
der Straßenbahnen, Obusse und Kraftfahrzeuge im Linienverkehr, soweit sie nicht zum 
Nachteil des Fahrgasts von der Verordnung über die Allgemeinen Beförderungsbedingungen 
für den Straßenbahn- und Obusverkehr sowie den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen vom 27. 
Februar 1970 abweichen; Buchstabe b gilt nicht für Haftungsbeschränkungen für staatlich 
genehmigte Lotterie- oder Ausspielverträge; 

8. (Sonstige Haftungsausschlüsse bei Pflichtverletzung) 
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a) (Ausschluss des Rechts, sich vom Vertrag zu lösen) 

eine Bestimmung, die bei einer vom Verwender zu vertretenden, nicht in einem Mangel der 
Kaufsache oder des Werkes bestehenden Pflichtverletzung das Recht des anderen 
Vertragsteils, sich vom Vertrag zu lösen, ausschließt oder einschränkt; dies gilt nicht für die 
in der Nummer 7 bezeichneten Beförderungsbedingungen und Tarifvorschriften unter den 
dort genannten Voraussetzungen; 

b) (Mängel) 

eine Bestimmung, durch die bei Verträgen über Lieferungen neu hergestellter Sachen und 
über Werkleistungen 

aa) (Ausschluss und Verweisung auf Dritte) 

die Ansprüche gegen den Verwender wegen eines Mangels insgesamt oder bezüglich 
einzelner Teile ausgeschlossen, auf die Einräumung von Ansprüchen gegen Dritte beschränkt 
oder von der vorherigen gerichtlichen Inanspruchnahme Dritter abhängig gemacht werden; 

bb) (Beschränkung auf Nacherfüllung) 

die Ansprüche gegen den Verwender insgesamt oder bezüglich einzelner Teile auf ein Recht 
auf Nacherfüllung beschränkt werden, sofern dem anderen Vertragsteil nicht ausdrücklich das 
Recht vorbehalten wird, bei Fehlschlagen der Nacherfüllung zu mindern oder, wenn nicht 
eine Bauleistung Gegenstand der Mängelhaftung ist, nach seiner Wahl vom Vertrag 
zurückzutreten; 

cc) (Aufwendungen bei Nacherfüllung) 

die Verpflichtung des Verwenders ausgeschlossen oder beschränkt wird, die zum Zwecke der 
Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und 
Materialkosten, zu tragen; 

dd) (Vorenthalten der Nacherfüllung) 

der Verwender die Nacherfüllung von der vorherigen Zahlung des vollständigen Entgelts oder 
eines unter Berücksichtigung des Mangels unverhältnismäßig hohen Teils des Entgelts 
abhängig macht; 

ee) (Ausschlussfrist für Mängelanzeige) 

der Verwender dem anderen Vertragsteil für die Anzeige nicht offensichtlicher Mängel eine 
Ausschlussfrist setzt, die kürzer ist als die nach dem Doppelbuchstaben ff zulässige Frist; 

ff) (Erleichterung der Verjährung) 

die Verjährung von Ansprüchen gegen den Verwender wegen eines Mangels in den Fällen des 
§ 438 Abs. 1 Nr. 2 und des § 634a Abs. 1 Nr. 2 erleichtert oder in den sonstigen Fällen eine 
weniger als ein Jahr betragende Verjährungsfrist ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn 
erreicht wird; 

9. (Laufzeit bei Dauerschuldverhältnissen) 

bei einem Vertragsverhältnis, das die regelmäßige Lieferung von Waren oder die regelmäßige 
Erbringung von Dienst- oder Werkleistungen durch den Verwender zum Gegenstand hat, 
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a) eine den anderen Vertragsteil länger als zwei Jahre bindende Laufzeit des Vertrags, 

b) eine den anderen Vertragsteil bindende stillschweigende Verlängerung des 
Vertragsverhältnisses um jeweils mehr als ein Jahr oder 

c) zu Lasten des anderen Vertragsteils eine längere Kündigungsfrist als drei Monate vor 
Ablauf der zunächst vorgesehenen oder stillschweigend verlängerten Vertragsdauer; 

dies gilt nicht für Verträge über die Lieferung als zusammengehörig verkaufter Sachen, für 
Versicherungsverträge sowie für Verträge zwischen den Inhabern urheberrechtlicher Rechte 
und Ansprüche und Verwertungsgesellschaften im Sinne des Gesetzes über die 
Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten; 

10. (Wechsel des Vertragspartners) 

eine Bestimmung, wonach bei Kauf-, Darlehens-, Dienst- oder Werkverträgen ein Dritter 
anstelle des Verwenders in die sich aus dem Vertrag ergebenden Rechte und Pflichten eintritt 
oder eintreten kann, es sei denn, in der Bestimmung wird 

a) der Dritte namentlich bezeichnet oder 

b) dem anderen Vertragsteil das Recht eingeräumt, sich vom Vertrag zu lösen; 

11. (Haftung des Abschlussvertreters) 

eine Bestimmung, durch die der Verwender einem Vertreter, der den Vertrag für den anderen 
Vertragsteil abschließt, 

a) ohne hierauf gerichtete ausdrückliche und gesonderte Erklärung eine eigene Haftung 
oder Einstandspflicht oder 

b) im Falle vollmachtsloser Vertretung eine über § 179 hinausgehende Haftung auferlegt; 

12. (Beweislast) 

eine Bestimmung, durch die der Verwender die Beweislast zum Nachteil des anderen 
Vertragsteils ändert, insbesondere indem er 

a) diesem die Beweislast für Umstände auferlegt, die im Verantwortungsbereich des 
Verwenders liegen, oder 

b) den anderen Vertragsteil bestimmte Tatsachen bestätigen lässt; 

Buchstabe b gilt nicht für Empfangsbekenntnisse, die gesondert unterschrieben oder mit einer 
gesonderten qualifizierten elektronischen Signatur versehen sind; 

13. (Form von Anzeigen und Erklärungen) 

eine Bestimmung, durch die Anzeigen oder Erklärungen, die dem Verwender oder einem 
Dritten gegenüber abzugeben sind, an eine strengere Form als die Schriftform oder an 
besondere Zugangserfordernisse gebunden werden. 

Quelle: http://dejure.org/gesetze/BGB/309.html 
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Besondere Vertriebsformen 
• Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
• Buch 2 - Recht der Schuldverhältnisse (§§ 241 - 853)      
• Abschnitt 3 - Schuldverhältnisse aus Verträgen (§§ 311 - 359)      
• Titel 1 - Begründung, Inhalt und Beendigung (§§ 311 - 319)      
• Untertitel 2 - Besondere Vertriebsformen (§§ 312 - 312f)      

 
Zusammenfassung 
Die gesetzlichen Regelungen bei besonderen Vertriebsformen betreffen zum Beispiel das 
Widerrufsrecht des Verbrauchers bei Haustürgeschäften. Dies sind Geschäfte, die durch eine 
lediglich mündliche Verhandlung in der Privatwohnung oder am Arbeitsplatz des Kunden, 
während einer durch den Unternehmer veranstalteten Freizeitveranstaltung ("Kaffeefahrt"), 
in öffentlichen Verkehrsmitteln oder auf öffentlichen Plätzen zustande gekommen sind. Ein 
Widerruf ist in solch einem Fall bis zu 14 Tagen nach Zustandekommen des Geschäfts 
möglich, in dem der Verbraucher erklärt die Dienstleistung nicht in Anspruch nehmen zu 
wollen bzw. das Produkt an den Unternehmer zurückgibt. Das Widerrufsrecht ist nicht 
Wirksam wenn der Verbraucher den Unternehmer zu einem Verbrauchsgespräch eingeladen 
hat, das Geschäft durch einen Notar beglaubigt wurde oder die Dienstleistung bzw. das 
Produkt sofort verbraucht bzw. die Dienstleistung sofort beansprucht wurde und der 
jeweilige Wert EUR 40, nicht übersteigt.   
Des Weitern werden an dieser Stelle des BGB die Umstände von Fernabsatzverträgen 
geregelt. Hierzu zählen z. B. Katalogbestellungen oder Bestellungen bei Online-
Versandhäusern. Von besonderem Interesse ist auch hier das Widerrufsrecht bzw. 
Rückgaberecht des Verbrauchers, das mit einigen Ausnahmen bei Vertragsabschlüssen dieser 
Art gilt und innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsabschluss vom Verbraucher in Anspruch 
genommen werden kann.  
 
 

§ 312 Widerrufsrecht bei Haustürgeschäften 
 
(1) Bei einem Vertrag zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher, der eine 
entgeltliche Leistung zum Gegenstand hat und zu dessen Abschluss der Verbraucher  
 

1. durch mündliche Verhandlungen an seinem Arbeitsplatz oder im Bereich einer 
Privatwohnung, 

2. anlässlich einer vom Unternehmer oder von einem Dritten zumindest auch im 
Interesse des Unternehmers durchgeführten Freizeitveranstaltung oder 

3. im Anschluss an ein überraschendes Ansprechen in Verkehrsmitteln oder im Bereich 
öffentlich zugänglicher Verkehrsflächen 

 
bestimmt worden ist (Haustürgeschäft), steht dem Verbraucher ein Widerrufsrecht gemäß 
§ 355 zu. Dem Verbraucher kann anstelle des Widerrufsrechts ein Rückgaberecht nach § 356 
eingeräumt werden, wenn zwischen dem Verbraucher und dem Unternehmer im 
Zusammenhang mit diesem oder einem späteren Geschäft auch eine ständige Verbindung 
aufrechterhalten werden soll. 
(2) Die erforderliche Belehrung über das Widerrufs- oder Rückgaberecht muss auf die 
Rechtsfolgen des § 357 Abs. 1 und 3 hinweisen. 
(3) Das Widerrufs- oder Rückgaberecht besteht unbeschadet anderer Vorschriften nicht bei 
Versicherungsverträgen oder wenn  



 10

 
1. im Falle von Absatz 1 Nr. 1 die mündlichen Verhandlungen, auf denen der Abschluss 

des Vertrags beruht, auf vorhergehende Bestellung des Verbrauchers geführt worden 
sind oder 

2. die Leistung bei Abschluss der Verhandlungen sofort erbracht und bezahlt wird und 
das Entgelt 40 Euro nicht übersteigt oder 

3. die Willenserklärung des Verbrauchers von einem Notar beurkundet worden ist. 
 
Quelle: http://bundesrecht.juris.de/bgb/__312.html 
 

§ 312b Fernabsatzverträge 
 
(1) Fernabsatzverträge sind Verträge über die Lieferung von Waren oder über die Erbringung 
von Dienstleistungen, einschließlich Finanzdienstleistungen, die zwischen einem 
Unternehmer und einem Verbraucher unter ausschließlicher Verwendung von 
Fernkommunikationsmitteln abgeschlossen werden, es sei denn, dass der Vertragsschluss 
nicht im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder 
Dienstleistungssystems erfolgt. Finanzdienstleistungen im Sinne des Satzes 1 sind 
Bankdienstleistungen sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit einer Kreditgewährung, 
Versicherung, Altersversorgung von Einzelpersonen, Geldanlage oder Zahlung. 
 
(2) Fernkommunikationsmittel sind Kommunikationsmittel, die zur Anbahnung oder zum 
Abschluss eines Vertrags zwischen einem Verbraucher und einem Unternehmer ohne 
gleichzeitige körperliche Anwesenheit der Vertragsparteien eingesetzt werden können, 
insbesondere Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails sowie Rundfunk, Tele- 
und Mediendienste. 
 
(3) Die Vorschriften über Fernabsatzverträge finden keine Anwendung auf Verträge  
 

1. über Fernunterricht (§ 1 des Fernunterrichtsschutzgesetzes), 

2. über die Teilzeitnutzung von Wohngebäuden (§ 481), 

3. über Versicherungen sowie deren Vermittlung, 

4. über die Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, die 
Begründung, Veräußerung und Aufhebung von dinglichen Rechten an Grundstücken 
und grundstücksgleichen Rechten sowie über die Errichtung von Bauwerken, 

5. über die Lieferung von Lebensmitteln, Getränken oder sonstigen 
Haushaltsgegenständen des täglichen Bedarfs, die am Wohnsitz, am Aufenthaltsort 
oder am Arbeitsplatz eines Verbrauchers von Unternehmern im Rahmen häufiger und 
regelmäßiger Fahrten geliefert werden, 

6. über die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Unterbringung, 
Beförderung, Lieferung von Speisen und Getränken sowie Freizeitgestaltung, wenn 
sich der Unternehmer bei Vertragsschluss verpflichtet, die Dienstleistungen zu einem 
bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb eines genau angegebenen Zeitraums zu 
erbringen, 

7. die geschlossen werden 

a) unter Verwendung von Warenautomaten oder automatisierten 
Geschäftsräumen oder 
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b) mit Betreibern von Telekommunikationsmitteln auf Grund der Benutzung von 
öffentlichen Fernsprechern, soweit sie deren Benutzung zum Gegenstand 
haben. 

 
(4) Bei Vertragsverhältnissen, die eine erstmalige Vereinbarung mit daran anschließenden 
aufeinander folgenden Vorgängen oder eine daran anschließende Reihe getrennter, in einem 
zeitlichen Zusammenhang stehender Vorgänge der gleichen Art umfassen, finden die 
Vorschriften über Fernabsatzverträge nur Anwendung auf die erste Vereinbarung. Wenn 
derartige Vorgänge ohne eine solche Vereinbarung aufeinander folgen, gelten die 
Vorschriften über Informationspflichten des Unternehmers nur für den ersten Vorgang. Findet 
jedoch länger als ein Jahr kein Vorgang der gleichen Art mehr statt, so gilt der nächste 
Vorgang als der erste Vorgang einer neuen Reihe im Sinne von Satz 2. 
 
(5) Weitergehende Vorschriften zum Schutz des Verbrauchers bleiben unberührt. 
 
Quelle: http://bundesrecht.juris.de/bgb/__312b.html 
 

§ 312c Unterrichtung des Verbrauchers bei Fernabsatzverträgen 
(1) Der Unternehmer hat dem Verbraucher rechtzeitig vor Abgabe von dessen 
Vertragserklärung in einer dem eingesetzten Fernkommunikationsmittel entsprechenden 
Weise klar und verständlich und unter Angabe des geschäftlichen Zwecks die Informationen 
zur Verfügung zu stellen, für die dies in der Rechtsverordnung nach Artikel 240 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche bestimmt ist. Der Unternehmer hat bei 
von ihm veranlassten Telefongesprächen seine Identität und den geschäftlichen Zweck des 
Kontakts bereits zu Beginn eines jeden Gesprächs ausdrücklich offen zu legen.  

(2) Der Unternehmer hat dem Verbraucher ferner die Vertragsbestimmungen einschließlich 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die in der Rechtsverordnung nach Artikel 240 
des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche bestimmten Informationen in dem 
dort bestimmten Umfang und der dort bestimmten Art und Weise in Textform mitzuteilen, 
und zwar  

1. bei Finanzdienstleistungen rechtzeitig vor Abgabe von dessen Vertragserklärung oder, 
wenn auf Verlangen des Verbrauchers der Vertrag telefonisch oder unter Verwendung 
eines anderen Fernkommunikationsmittels geschlossen wird, das die Mitteilung in 
Textform vor Vertragsschluss nicht gestattet, unverzüglich nach Abschluss des 
Fernabsatzvertrags; 

2. bei sonstigen Dienstleistungen und bei der Lieferung von Waren alsbald, spätestens 
bis zur vollständigen Erfüllung des Vertrags, bei Waren spätestens bis zur Lieferung 
an den Verbraucher. 

Eine Mitteilung nach Satz 1 Nr. 2 ist entbehrlich bei Dienstleistungen, die unmittelbar durch 
Einsatz von Fernkommunikationsmitteln erbracht werden, sofern diese Leistungen in einem 
Mal erfolgen und über den Betreiber der Fernkommunikationsmittel abgerechnet werden. Der 
Verbraucher muss sich in diesem Falle aber über die Anschrift der Niederlassung des 
Unternehmers informieren können, bei der er Beanstandungen vorbringen kann.  

(3) Bei Finanzdienstleistungen kann der Verbraucher während der Laufzeit des Vertrags 
jederzeit vom Unternehmer verlangen, dass ihm dieser die Vertragsbestimmungen 
einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen in einer Urkunde zur Verfügung stellt.  
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(4) Weitergehende Einschränkungen bei der Verwendung von Fernkommunikationsmitteln 
und weitergehende Informationspflichten auf Grund anderer Vorschriften bleiben unberührt.  
Quelle: http://dejure.org/gesetze/BGB/312c.html 
 

§ 312d Widerrufs- und Rückgaberecht bei Fernabsatzverträgen 
(1) Dem Verbraucher steht bei einem Fernabsatzvertrag ein Widerrufsrecht nach § 355 zu. 
Anstelle des Widerrufsrechts kann dem Verbraucher bei Verträgen über die Lieferung von 
Waren ein Rückgaberecht nach § 356 eingeräumt werden.  

(2) Die Widerrufsfrist beginnt abweichend von § 355 Abs. 2 Satz 1 nicht vor Erfüllung der 
Informationspflichten gemäß § 312c Abs. 2, bei der Lieferung von Waren nicht vor dem Tage 
ihres Eingangs beim Empfänger, bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren 
nicht vor dem Tage des Eingangs der ersten Teillieferung und bei Dienstleistungen nicht vor 
dem Tage des Vertragsschlusses.  

(3) Das Widerrufsrecht erlischt bei einer Dienstleistung auch in folgenden Fällen:  

1. bei einer Finanzdienstleistung, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf ausdrücklichen 
Wunsch des Verbrauchers vollständig erfüllt ist, bevor der Verbraucher sein 
Widerrufsrecht ausgeübt hat, 

2. bei einer sonstigen Dienstleistung, wenn der Unternehmer mit der Ausführung der 
Dienstleistung mit ausdrücklicher Zustimmung des Verbrauchers vor Ende der 
Widerrufsfrist begonnen hat oder der Verbraucher diese selbst veranlasst hat. 

(4) Das Widerrufsrecht besteht, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, nicht bei 
Fernabsatzverträgen  

1. zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder 
eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer 
Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben 
können oder deren Verfalldatum überschritten würde, 

2. zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern die 
gelieferten Datenträger vom Verbraucher entsiegelt worden sind, 

3. zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten, 

4. zur Erbringung von Wett- und Lotterie-Dienstleistungen, 

5. die in der Form von Versteigerungen (§ 156) geschlossen werden oder 

6. die die Lieferung von Waren oder die Erbringung von Finanzdienstleistungen zum 
Gegenstand haben, deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt, auf 
die der Unternehmer keinen Einfluss hat und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten 
können, insbesondere Dienstleistungen im Zusammenhang mit Aktien, 
Anteilsscheinen, die von einer Kapitalanlagegesellschaft oder einer ausländischen 
Investmentgesellschaft ausgegeben werden, und anderen handelbaren Wertpapieren, 
Devisen, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten. 
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(5) Das Widerrufsrecht besteht ferner nicht bei Fernabsatzverträgen, bei denen dem 
Verbraucher bereits auf Grund der §§ 495, 499 bis 507 ein Widerrufs- oder Rückgaberecht 
nach den §§ 355 oder 356 zusteht. Bei solchen Verträgen gilt Absatz 2 entsprechend.  

(6) Bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen hat der Verbraucher abweichend von 
§ 357 Abs. 1 Wertersatz für die erbrachte Dienstleistung nach den Vorschriften über den 
gesetzlichen Rücktritt nur zu leisten, wenn er vor Abgabe seiner Vertragserklärung auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen worden ist und wenn er ausdrücklich zugestimmt hat, dass der 
Unternehmer vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Dienstleistung beginnt.  
Quelle: http://dejure.org/gesetze/BGB/312d.html 
 

§ 312e Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr 
(1) Bedient sich ein Unternehmer zum Zwecke des Abschlusses eines Vertrags über die 
Lieferung von Waren oder über die Erbringung von Dienstleistungen eines Tele- oder 
Mediendienstes (Vertrag im elektronischen Geschäftsverkehr), hat er dem Kunden  

1. angemessene, wirksame und zugängliche technische Mittel zur Verfügung zu stellen, 
mit deren Hilfe der Kunde Eingabefehler vor Abgabe seiner Bestellung erkennen und 
berichtigen kann, 

2. die in der Rechtsverordnung nach Artikel 241 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche bestimmten Informationen rechtzeitig vor Abgabe von 
dessen Bestellung klar und verständlich mitzuteilen, 

3. den Zugang von dessen Bestellung unverzüglich auf elektronischem Wege zu 
bestätigen und 

4. die Möglichkeit zu verschaffen, die Vertragsbestimmungen einschließlich der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen bei Vertragsschluss abzurufen und in 
wiedergabefähiger Form zu speichern. 

Bestellung und Empfangsbestätigung im Sinne von Satz 1 Nr. 3 gelten als zugegangen, wenn 
die Parteien, für die sie bestimmt sind, sie unter gewöhnlichen Umständen abrufen können.  

(2) Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 findet keine Anwendung, wenn der Vertrag ausschließlich 
durch individuelle Kommunikation geschlossen wird. Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Satz 2 
findet keine Anwendung, wenn zwischen Vertragsparteien, die nicht Verbraucher sind, etwas 
anderes vereinbart wird.  

(3) Weitergehende Informationspflichten auf Grund anderer Vorschriften bleiben unberührt. 
Steht dem Kunden ein Widerrufsrecht gemäß § 355 zu, beginnt die Widerrufsfrist abweichend 
von § 355 Abs. 2 Satz 1 nicht vor Erfüllung der in Absatz 1 Satz 1 geregelten Pflichten.  
Quelle: http://dejure.org/gesetze/BGB/312e.html 
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Kauf, Tausch 
• Bürgerliches Gesetzbuch 
• Buch 2 - Recht der Schuldverhältnisse (§§ 241 - 853)      
• Abschnitt 8 - Einzelne Schuldverhältnisse (§§ 433 - 853)      
• Titel 1 - Kauf, Tausch (§§ 433 - 480)      

 

§ 433 Vertragstypische Pflichten beim Kaufvertrag 
(1) Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache verpflichtet, dem Käufer die Sache 
zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaffen. Der Verkäufer hat dem Käufer 
die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen.  

(2) Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen und die 
gekaufte Sache abzunehmen.   
 
Quelle: http://dejure.org/gesetze/BGB/433.html 
 

§ 434 Sachmangel 
(1) Die Sache ist frei von Sachmängeln, wenn sie bei Gefahrübergang die vereinbarte 
Beschaffenheit hat. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart ist, ist die Sache frei von 
Sachmängeln,  

 1. wenn sie sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet, sonst 

 2. 
wenn sie sich für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, 
die bei Sachen der gleichen Art üblich ist und die der Käufer nach der Art der Sache 
erwarten kann. 

Zu der Beschaffenheit nach Satz 2 Nr. 2 gehören auch Eigenschaften, die der Käufer nach den 
öffentlichen Äußerungen des Verkäufers, des Herstellers (§ 4 Abs. 1 und 2 des 
Produkthaftungsgesetzes) oder seines Gehilfen insbesondere in der Werbung oder bei der 
Kennzeichnung über bestimmte Eigenschaften der Sache erwarten kann, es sei denn, dass der 
Verkäufer die Äußerung nicht kannte und auch nicht kennen musste, dass sie im Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses in gleichwertiger Weise berichtigt war oder dass sie die 
Kaufentscheidung nicht beeinflussen konnte.  

(2) Ein Sachmangel ist auch dann gegeben, wenn die vereinbarte Montage durch den 
Verkäufer oder dessen Erfüllungsgehilfen unsachgemäß durchgeführt worden ist. Ein 
Sachmangel liegt bei einer zur Montage bestimmten Sache ferner vor, wenn die 
Montageanleitung mangelhaft ist, es sei denn, die Sache ist fehlerfrei montiert worden.  

(3) Einem Sachmangel steht es gleich, wenn der Verkäufer eine andere Sache oder eine zu 
geringe Menge liefert.  
Quelle: http://dejure.org/gesetze/BGB/434.html 
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§ 437 Rechte des Käufers bei Mängeln 
Ist die Sache mangelhaft, kann der Käufer, wenn die Voraussetzungen der folgenden 
Vorschriften vorliegen und soweit nicht ein anderes bestimmt ist,  

 1. nach § 439 Nacherfüllung verlangen, 

 2. nach den §§ 440, 323 und 326 Abs. 5 von dem Vertrag zurücktreten oder nach § 441 den 
Kaufpreis mindern und 

 3. nach den §§ 440, 280, 281, 283 und 311a Schadensersatz oder nach § 284 Ersatz 
vergeblicher Aufwendungen verlangen. 

Quelle: http://dejure.org/gesetze/BGB/437.html 
 

§ 438 Verjährung der Mängelansprüche 
(1) Die in § 437 Nr. 1 und 3 bezeichneten Ansprüche verjähren  

1. in 30 Jahren, wenn der Mangel  
a. in einem dinglichen Recht eines Dritten, auf Grund dessen Herausgabe der 

Kaufsache verlangt werden kann, oder 
b. in einem sonstigen Recht, das im Grundbuch eingetragen ist, besteht,  

2. in fünf Jahren 
a. bei einem Bauwerk und 
b. bei einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein 

Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, 
und 

3. im Übrigen in zwei Jahren. 
(2) Die Verjährung beginnt bei Grundstücken mit der Übergabe, im Übrigen mit der 
Ablieferung der Sache.  

(3) Abweichend von Absatz 1 Nr. 2 und 3 und Absatz 2 verjähren die Ansprüche in der 
regelmäßigen Verjährungsfrist, wenn der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen hat. 
Im Falle des Absatzes 1 Nr. 2 tritt die Verjährung jedoch nicht vor Ablauf der dort 
bestimmten Frist ein.  

(4) Für das in § 437 bezeichnete Rücktrittsrecht gilt § 218. Der Käufer kann trotz einer 
Unwirksamkeit des Rücktritts nach § 218 Abs. 1 die Zahlung des Kaufpreises insoweit 
verweigern, als er auf Grund des Rücktritts dazu berechtigt sein würde. Macht er von diesem 
Recht Gebrauch, kann der Verkäufer vom Vertrag zurücktreten.  

(5) Auf das in § 437 bezeichnete Minderungsrecht finden § 218 und Absatz 4 Satz 2 
entsprechende Anwendung.  
Quelle: http://dejure.org/gesetze/BGB/438.html 
 

§ 439 Nacherfüllung 
(1) Der Käufer kann als Nacherfüllung nach seiner Wahl die Beseitigung des Mangels oder 
die Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen.  

(2) Der Verkäufer hat die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen.  
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(3) Der Verkäufer kann die vom Käufer gewählte Art der Nacherfüllung unbeschadet des § 
275 Abs. 2 und 3 verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. 
Dabei sind insbesondere der Wert der Sache in mangelfreiem Zustand, die Bedeutung des 
Mangels und die Frage zu berücksichtigen, ob auf die andere Art der Nacherfüllung ohne 
erhebliche Nachteile für den Käufer zurückgegriffen werden könnte. Der Anspruch des 
Käufers beschränkt sich in diesem Fall auf die andere Art der Nacherfüllung; das Recht des 
Verkäufers, auch diese unter den Voraussetzungen des Satzes 1 zu verweigern, bleibt 
unberührt.  

(4) Liefert der Verkäufer zum Zwecke der Nacherfüllung eine mangelfreie Sache, so kann er 
vom Käufer Rückgewähr der mangelhaften Sache nach Maßgabe der §§ 346 bis 348 
verlangen.  
Quelle: http://dejure.org/gesetze/BGB/439.html 
 

§ 440 Besondere Bestimmungen für Rücktritt und Schadensersatz 
Außer in den Fällen des § 281 Abs. 2 und des § 323 Abs. 2 bedarf es der Fristsetzung auch 
dann nicht, wenn der Verkäufer beide Arten der Nacherfüllung gemäß § 439 Abs. 3 
verweigert oder wenn die dem Käufer zustehende Art der Nacherfüllung fehlgeschlagen oder 
ihm unzumutbar ist. Eine Nachbesserung gilt nach dem erfolglosen zweiten Versuch als 
fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Sache oder des Mangels oder 
den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt.  
Quelle: http://dejure.org/gesetze/BGB/440.html 
 

§ 441 Minderung 
(1) Statt zurückzutreten, kann der Käufer den Kaufpreis durch Erklärung gegenüber dem 
Verkäufer mindern. Der Ausschlussgrund des § 323 Abs. 5 Satz 2 findet keine Anwendung.  

(2) Sind auf der Seite des Käufers oder auf der Seite des Verkäufers mehrere beteiligt, so kann 
die Minderung nur von allen oder gegen alle erklärt werden.  

(3) Bei der Minderung ist der Kaufpreis in dem Verhältnis herabzusetzen, in welchem zur Zeit 
des Vertragsschlusses der Wert der Sache in mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert 
gestanden haben würde. Die Minderung ist, soweit erforderlich, durch Schätzung zu ermitteln.  

(4) Hat der Käufer mehr als den geminderten Kaufpreis gezahlt, so ist der Mehrbetrag vom 
Verkäufer zu erstatten. § 346 Abs. 1 und § 347 Abs. 1 finden entsprechende Anwendung.  
Quelle: http://dejure.org/gesetze/BGB/441.html 

§ 442 Kenntnis des Käufers 
(1) Die Rechte des Käufers wegen eines Mangels sind ausgeschlossen, wenn er bei 
Vertragsschluss den Mangel kennt. Ist dem Käufer ein Mangel infolge grober Fahrlässigkeit 
unbekannt geblieben, kann der Käufer Rechte wegen dieses Mangels nur geltend machen, 
wenn der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die 
Beschaffenheit der Sache übernommen hat.  

(2) Ein im Grundbuch eingetragenes Recht hat der Verkäufer zu beseitigen, auch wenn es der 
Käufer kennt.  
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Quelle: http://dejure.org/gesetze/BGB/442.html 

§ 443 Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie 
(1) Übernimmt der Verkäufer oder ein Dritter eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache 
oder dafür, dass die Sache für eine bestimmte Dauer eine bestimmte Beschaffenheit behält 
(Haltbarkeitsgarantie), so stehen dem Käufer im Garantiefall unbeschadet der gesetzlichen 
Ansprüche die Rechte aus der Garantie zu den in der Garantieerklärung und der einschlägigen 
Werbung angegebenen Bedingungen gegenüber demjenigen zu, der die Garantie eingeräumt 
hat.  

(2) Soweit eine Haltbarkeitsgarantie übernommen worden ist, wird vermutet, dass ein 
während ihrer Geltungsdauer auftretender Sachmangel die Rechte aus der Garantie begründet.  
Quelle: http://dejure.org/gesetze/BGB/443.html 
 

§ 444 Haftungsausschluss 
Auf eine Vereinbarung, durch welche die Rechte des Käufers wegen eines Mangels 
ausgeschlossen oder beschränkt werden, kann sich der Verkäufer nicht berufen, soweit er den 
Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache 
übernommen hat.  
Quelle: http://dejure.org/gesetze/BGB/444.html 
 

§ 474 Begriff des Verbrauchsgüterkaufs 
(1) Kauft ein Verbraucher von einem Unternehmer eine bewegliche Sache 
(Verbrauchsgüterkauf), gelten ergänzend die folgenden Vorschriften. Dies gilt nicht für 
gebrauchte Sachen, die in einer öffentlichen Versteigerung verkauft werden, an der der 
Verbraucher persönlich teilnehmen kann.  

(2) Auf die in diesem Untertitel geregelten Kaufverträge ist § 439 Abs. 4 mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass Nutzungen nicht herauszugeben oder durch ihren Wert zu ersetzen sind. 
Die §§ 445 und 447 sind nicht anzuwenden.  
Quelle: http://dejure.org/gesetze/BGB/474.html 
 

§ 475 Abweichende Vereinbarungen 
(1) Auf eine vor Mitteilung eines Mangels an den Unternehmer getroffene Vereinbarung, die 
zum Nachteil des Verbrauchers von den §§ 433 bis 435, 437, 439 bis 443 sowie von den 
Vorschriften dieses Untertitels abweicht, kann der Unternehmer sich nicht berufen. Die in 
Satz 1 bezeichneten Vorschriften finden auch Anwendung, wenn sie durch anderweitige 
Gestaltungen umgangen werden.  

(2) Die Verjährung der in § 437 bezeichneten Ansprüche kann vor Mitteilung eines Mangels 
an den Unternehmer nicht durch Rechtsgeschäft erleichtert werden, wenn die Vereinbarung 
zu einer Verjährungsfrist ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn von weniger als zwei 
Jahren, bei gebrauchten Sachen von weniger als einem Jahr führt.  



 18

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten unbeschadet der §§ 307 bis 309 nicht für den Ausschluss oder 
die Beschränkung des Anspruchs auf Schadensersatz.  
Quelle: http://dejure.org/gesetze/BGB/475.html 

§ 476 Beweislastumkehr 
Zeigt sich innerhalb von sechs Monaten seit Gefahrübergang ein Sachmangel, so wird 
vermutet, dass die Sache bereits bei Gefahrübergang mangelhaft war, es sei denn, diese 
Vermutung ist mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar.  
Quelle: http://dejure.org/gesetze/BGB/476.html 

§ 477 Sonderbestimmungen für Garantien 
(1) Eine Garantieerklärung (§ 443) muss einfach und verständlich abgefasst sein. Sie muss 
enthalten  

1. den Hinweis auf die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers sowie darauf, dass sie 
durch die Garantie nicht eingeschränkt werden und 

2. den Inhalt der Garantie und alle wesentlichen Angaben, die für die Geltendmachung 
der Garantie erforderlich sind, insbesondere die Dauer und den räumlichen 
Geltungsbereich des Garantieschutzes sowie Namen und Anschrift des 
Garantiegebers. 

(2) Der Verbraucher kann verlangen, dass ihm die Garantieerklärung in Textform mitgeteilt 
wird.  

(3) Die Wirksamkeit der Garantieverpflichtung wird nicht dadurch berührt, dass eine der 
vorstehenden Anforderungen nicht erfüllt wird.  
Quelle: http://dejure.org/gesetze/BGB/477.html 

§ 478 Rückgriff des Unternehmers 
(1) Wenn der Unternehmer die verkaufte neu hergestellte Sache als Folge ihrer 
Mangelhaftigkeit zurücknehmen musste oder der Verbraucher den Kaufpreis gemindert hat, 
bedarf es für die in § 437 bezeichneten Rechte des Unternehmers gegen den Unternehmer, der 
ihm die Sache verkauft hatte (Lieferant), wegen des vom Verbraucher geltend gemachten 
Mangels einer sonst erforderlichen Fristsetzung nicht.  

(2) Der Unternehmer kann beim Verkauf einer neu hergestellten Sache von seinem 
Lieferanten Ersatz der Aufwendungen verlangen, die der Unternehmer im Verhältnis zum 
Verbraucher nach § 439 Abs. 2 zu tragen hatte, wenn der vom Verbraucher geltend gemachte 
Mangel bereits beim Übergang der Gefahr auf den Unternehmer vorhanden war.  

(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 findet § 476 mit der Maßgabe Anwendung, dass die 
Frist mit dem Übergang der Gefahr auf den Verbraucher beginnt.  

(4) Auf eine vor Mitteilung eines Mangels an den Lieferanten getroffene Vereinbarung, die 
zum Nachteil des Unternehmers von den §§ 433 bis 435, 437, 439 bis 443 sowie von den 
Absätzen 1 bis 3 und von § 479 abweicht, kann sich der Lieferant nicht berufen, wenn dem 
Rückgriffsgläubiger kein gleichwertiger Ausgleich eingeräumt wird. Satz 1 gilt unbeschadet 
des § 307 nicht für den Ausschluss oder die Beschränkung des Anspruchs auf Schadensersatz. 
Die in Satz 1 bezeichneten Vorschriften finden auch Anwendung, wenn sie durch 
anderweitige Gestaltungen umgangen werden.  
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(5) Die Absätze 1 bis 4 finden auf die Ansprüche des Lieferanten und der übrigen Käufer in 
der Lieferkette gegen die jeweiligen Verkäufer entsprechende Anwendung, wenn die 
Schuldner Unternehmer sind.  

(6) § 377 des Handelsgesetzbuchs bleibt unberührt.  

Quelle: http://dejure.org/gesetze/BGB/478.html 

§ 479 Verjährung von Rückgriffsansprüchen 
(1) Die in § 478 Abs. 2 bestimmten Aufwendungsersatzansprüche verjähren in zwei Jahren ab 
Ablieferung der Sache.  

(2) Die Verjährung der in den §§ 437 und 478 Abs. 2 bestimmten Ansprüche des 
Unternehmers gegen seinen Lieferanten wegen des Mangels einer an einen Verbraucher 
verkauften neu hergestellten Sache tritt frühestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in 
dem der Unternehmer die Ansprüche des Verbrauchers erfüllt hat. Diese Ablaufhemmung 
endet spätestens fünf Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem der Lieferant die Sache dem 
Unternehmer abgeliefert hat.  

(3) Die vorstehenden Absätze finden auf die Ansprüche des Lieferanten und der übrigen 
Käufer in der Lieferkette gegen die jeweiligen Verkäufer entsprechende Anwendung, wenn 
die Schuldner Unternehmer sind.  
Quelle: http://dejure.org/gesetze/BGB/479.html 
 

Finanzierungshilfen zwischen einem Unternehmer und einem 
Verbraucher 

• Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
• Buch 2 - Recht der Schuldverhältnisse (§§ 241 - 853)      
• Abschnitt 8 - Einzelne Schuldverhältnisse (§§ 433 - 853)      
• Titel 3 - Darlehensvertrag; Finanzierungshilfen und Ratenlieferungsverträge zwischen 

einem Unternehmer und einem Verbraucher (§§ 488 - 507)      
• Untertitel 2 - Finanzierungshilfen zwischen einem Unternehmer und einem 

Verbraucher (§§ 499 - 504)    

§ 499 Zahlungsaufschub, sonstige Finanzierungshilfe 
(1) Die Vorschriften der §§ 358, 359 und 492 Abs. 1 bis 3 und der §§ 494 bis 498 finden 
vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 entsprechende Anwendung auf Verträge, durch die ein 
Unternehmer einem Verbraucher einen entgeltlichen Zahlungsaufschub von mehr als drei 
Monaten oder eine sonstige entgeltliche Finanzierungshilfe gewährt.  

(2) Für Finanzierungsleasingverträge und Verträge, die die Lieferung einer bestimmten Sache 
oder die Erbringung einer bestimmten anderen Leistung gegen Teilzahlungen zum 
Gegenstand haben (Teilzahlungsgeschäfte), gelten vorbehaltlich des Absatzes 3 die in den §§ 
500 bis 504 geregelten Besonderheiten.  

(3) Die Vorschriften dieses Untertitels finden in dem in § 491 Abs. 2 und 3 bestimmten 
Umfang keine Anwendung. Bei einem Teilzahlungsgeschäft tritt an die Stelle des in § 491 
Abs. 2 Nr. 1 genannten Nettodarlehensbetrags der Barzahlungspreis.  

Quelle: http://dejure.org/gesetze/BGB/499.html 
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§ 500 Finanzierungsleasingverträge 
 
Auf Finanzierungsleasingverträge zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher 
finden lediglich die Vorschriften der §§ 358, 359, 492 Abs. 1 Satz 1 bis 4, § 492 Abs. 2 und 3 
und § 495 Abs. 1 sowie der §§ 496 bis 498 entsprechende Anwendung. 
 
Quelle: http://dejure.org/gesetze/BGB/500.html 

§ 501 Teilzahlungsgeschäfte 
 
Auf Teilzahlungsgeschäfte zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher finden 
lediglich die Vorschriften der §§ 358, 359, 492 Abs. 1 Satz 1 bis 4, § 492 Abs. 2 und 3, § 495 
Abs. 1 sowie der §§ 496 bis 498 entsprechende Anwendung. Im Übrigen gelten die folgenden 
Vorschriften. 
 
Quelle: http://dejure.org/gesetze/BGB/501.html 

§ 502 Erforderliche Angaben, Rechtsfolgen von Formmängeln bei 
Teilzahlungsgeschäften 
 
(1) Die vom Verbraucher zu unterzeichnende Vertragserklärung muss bei 
Teilzahlungsgeschäften angeben 

1. den Barzahlungspreis, 
2. den Teilzahlungspreis (Gesamtbetrag von Anzahlung und allen vom Verbraucher zu 

entrichtenden Teilzahlungen einschließlich Zinsen und sonstiger Kosten), 
3. Betrag, Zahl und Fälligkeit der einzelnen Teilzahlungen, 
4. den effektiven Jahreszins, 
5. die Kosten einer Versicherung, die im Zusammenhang mit dem Teilzahlungsgeschäft 

abgeschlossen wird, 
6. die Vereinbarung eines Eigentumsvorbehalts oder einer anderen zu bestellenden 

Sicherheit. 
 
Der Angabe eines Barzahlungspreises und eines effektiven Jahreszinses bedarf es nicht, wenn 
der Unternehmer nur gegen Teilzahlungen Sachen liefert oder Leistungen erbringt. 
 
(2) Die Erfordernisse des Absatzes 1, des § 492 Abs. 1 Satz 1 bis 4 und des § 492 Abs. 3 
gelten nicht für Teilzahlungsgeschäfte im Fernabsatz, wenn die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 5 
bezeichneten Angaben mit Ausnahme des Betrags der einzelnen Teilzahlungen dem 
Verbraucher so rechtzeitig in Textform mitgeteilt sind, dass er die Angaben vor dem 
Abschluss des Vertrags eingehend zur Kenntnis nehmen kann. 
 
(3) Das Teilzahlungsgeschäft ist nichtig, wenn die Schriftform des § 492 Abs. 1 Satz 1 bis 4 
nicht eingehalten ist oder wenn eine der im Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 5 vorgeschriebenen 
Angaben fehlt. Ungeachtet eines Mangels nach Satz 1 wird das Teilzahlungsgeschäft gültig, 
wenn dem Verbraucher die Sache übergeben oder die Leistung erbracht wird. Jedoch ist der 
Barzahlungspreis höchstens mit dem gesetzlichen Zinssatz zu verzinsen, wenn die Angabe 
des Teilzahlungspreises oder des effektiven Jahreszinses fehlt. Ist ein Barzahlungspreis nicht 
genannt, so gilt im Zweifel der Marktpreis als Barzahlungspreis. Die Bestellung von 
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Sicherheiten kann bei fehlenden Angaben hierüber nicht gefordert werden. Ist der effektive 
oder der anfängliche effektive Jahreszins zu niedrig angegeben, so vermindert sich der 
Teilzahlungspreis um den Prozentsatz, um den der effektive oder anfängliche effektive 
Jahreszins zu niedrig angegeben ist. 
Quelle: http://dejure.org/gesetze/BGB/502.html 

§ 503 Rückgaberecht, Rücktritt bei Teilzahlungsgeschäften 
 
(1) Anstelle des dem Verbraucher gemäß § 495 Abs. 1 zustehenden Widerrufsrechts kann 
dem Verbraucher ein Rückgaberecht nach § 356 eingeräumt werden. 
 
(2) Der Unternehmer kann von einem Teilzahlungsgeschäft wegen Zahlungsverzugs des 
Verbrauchers nur unter den in § 498 Abs. 1 bezeichneten Voraussetzungen zurücktreten. Der 
Verbraucher hat dem Unternehmer auch die infolge des Vertrags gemachten Aufwendungen 
zu ersetzen. Bei der Bemessung der Vergütung von Nutzungen einer zurückzugewährenden 
Sache ist auf die inzwischen eingetretene Wertminderung Rücksicht zu nehmen. Nimmt der 
Unternehmer die auf Grund des Teilzahlungsgeschäfts gelieferte Sache wieder an sich, gilt 
dies als Ausübung des Rücktrittsrechts, es sei denn, der Unternehmer einigt sich mit dem 
Verbraucher, diesem den gewöhnlichen Verkaufswert der Sache im Zeitpunkt der Wegnahme 
zu vergüten. Satz 4 gilt entsprechend, wenn ein Vertrag über die Lieferung einer Sache mit 
einem Verbraucherdarlehensvertrag verbunden ist (§ 358 Abs. 2) und wenn der 
Darlehensgeber die Sache an sich nimmt; im Falle des Rücktritts bestimmt sich das 
Rechtsverhältnis zwischen dem Darlehensgeber und dem Verbraucher nach den Sätzen 2 
und 3. 
 
Quelle: http://dejure.org/gesetze/BGB/503.html 

§ 504 Vorzeitige Zahlung bei Teilzahlungsgeschäften 
Erfüllt der Verbraucher vorzeitig seine Verbindlichkeiten aus dem Teilzahlungsgeschäft, so 
vermindert sich der Teilzahlungspreis um die Zinsen und sonstigen laufzeitabhängigen 
Kosten, die bei gestaffelter Berechnung auf die Zeit nach der vorzeitigen Erfüllung entfallen. 
Ist ein Barzahlungspreis gemäß § 502 Abs. 1 Satz 2 nicht anzugeben, so ist der gesetzliche 
Zinssatz (§ 246) zugrunde zu legen. Zinsen und sonstige laufzeitabhängige Kosten kann der 
Unternehmer jedoch für die ersten neun Monate der ursprünglich vorgesehenen Laufzeit auch 
dann verlangen, wenn der Verbraucher seine Verbindlichkeiten vor Ablauf dieses Zeitraums 
erfüllt.  

Quelle: http://dejure.org/gesetze/BGB/504.html 
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Ratenlieferungsverträge zwischen einem Unternehmer und einem 
Verbraucher 

• Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
• Buch 2 - Recht der Schuldverhältnisse (§§ 241 - 853)      
• Abschnitt 8 - Einzelne Schuldverhältnisse (§§ 433 - 853)      
• Titel 3 - Darlehensvertrag; Finanzierungshilfen und Ratenlieferungsverträge zwischen 

einem Unternehmer und einem Verbraucher (§§ 488 - 507)      
• Untertitel 3 - Ratenlieferungsverträge zwischen einem Unternehmer und einem 

Verbraucher (§ 505)      

§ 505 Ratenlieferungsverträge 
(1) Dem Verbraucher steht vorbehaltlich des Satzes 2 bei Verträgen mit einem Unternehmer, 
in denen die Willenserklärung des Verbrauchers auf den Abschluss eines Vertrags gerichtet 
ist, der   
1. die Lieferung mehrerer als zusammengehörend verkaufter Sachen in Teilleistungen zum 

Gegenstand hat und bei dem das Entgelt für die Gesamtheit der Sachen in Teilzahlungen 
zu entrichten ist oder  

2. die regelmäßige Lieferung von Sachen gleicher Art zum Gegenstand hat oder  
3. die Verpflichtung zum wiederkehrenden Erwerb oder Bezug von Sachen zum Gegenstand 

hat,  
 
ein Widerrufsrecht gemäß § 355 zu. Dies gilt nicht in dem in § 491 Abs. 2 und 3 bestimmten 
Umfang. Dem in § 491 Abs. 2 Nr. 1 genannten Nettodarlehensbetrag entspricht die Summe 
aller vom Verbraucher bis zum frühestmöglichen Kündigungszeitpunkt zu entrichtenden 
Teilzahlungen.  
 
(2) Der Ratenlieferungsvertrag nach Absatz 1 bedarf der schriftlichen Form. Satz 1 gilt nicht, 
wenn dem Verbraucher die Möglichkeit verschafft wird, die Vertragsbestimmungen 
einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen bei Vertragsschluss abzurufen und in 
wiedergabefähiger Form zu speichern. Der Unternehmer hat dem Verbraucher den 
Vertragsinhalt in Textform mitzuteilen. 
 
 
Quelle: http://dejure.org/gesetze/BGB/505.html 
 
 

 
 


